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Vorwort

Der Band Erbschaftsteuer aus der Reihe #steuernkompakt möchte dem Leser einen fun-
dierten Überblick über die wesentlichen Bereiche des Erbschaftsteuerrechts inkl. der 
erforderlichen Bewertungsfragen geben. Entlang der Chronologie eines Erbfalls oder 
einer Schenkung werden die Grundzüge des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts 
und die bedeutenden Problemfelder angesprochen. Der Band bietet einen praxisorien-
tierten Einstieg in ein möglicherweise neues Rechtsgebiet und ist mit vielen Beispielen, 
Beratungshinweisen, Grafiken und Übersichten ausgestaltet. 

Der Inhalt basiert auf dem Rechtsstand Oktober 2020. Enthalten sind die Regelungen 
des ErbStG und des BewG nach der Erbschaftsteuerreform 2016. Daneben sind Aus-
führungen aus den Erbschaftsteuerrichtlinien und -hinweisen 2019 sowie die aktuelle 
Rechtsprechung der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs eingearbeitet.

Nach dem ersten Kapitel mit allgemeinen und statistischen Informationen zur Erb-
schaftsteuer enthält Kapitel 2 einen Überblick über die Grundlagen des Erbrechts, ins-
besondere aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. In Kapitel 3 werden u.a. die folgenden 
erbschaftsteuerlichen Regelungen näher erläutert: die steuerpflichtigen Erwerbsvor-
gänge, die persönliche Steuerpflicht, die Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs, die 
Steuerbefreiungen und Verschonungen sowie die Steuerfestsetzung. Kapitel 4 behan-
delt die Bewertung der einzelnen zum Nachlass oder zu einer Schenkung gehörenden 
Wirtschaftsgüter, z.B. die Bewertung des Grundvermögens, des LuF-Vermögens und des 
Unternehmensvermögens. Daneben werden die verfahrensrechtlichen Vorschriften des 
gesonderten Feststellungsverfahrens erläutert. In den letzten beiden Kapiteln werden 
die bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu verwendenden Erklärungsvordrucke vor-
gestellt und es wird ein Überblick über die für die Erbschaftsteuer zentral zuständigen 
Finanzämter in Deutschland gegeben.

Karlsruhe, im Oktober 2020 Holger Rüttenauer
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1  Allgemeines

1.1  Grundsätzliches zur Erbschaft-/Schenkungsteuer

Erbscha�steuer

Steuerpflichtige Vorgänge

(§ 1 ErbStG)

Erwerbe von Todes

wegen 

Schenkungen unter

Lebenden
Zweckzuwendungen

Ersatzerbscha�steuer

bei

Familiensti�ungen

Abb. 1: Übersicht steuerpflichtige Vorgänge

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert den Übergang von Vermögen auf eine 
andere Person im Zusammenhang mit einem Erbfall oder im Wege einer Schenkung 
unter Lebenden. Daneben ergänzen die Besteuerung von Zweckzuwendungen und die 
Ersatzerbschaftsteuer von Familienstiftungen bzw. Familienvereinen die Grundtatbe-
stände der Erbschaftsteuer. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer sind im Wesentlichen identisch und ergänzen sich 
gegenseitig. Die Schenkungsteuer besteuert Erwerbe unter Lebenden, während die 
Erbschaftsteuer Erwerbe im Zusammenhang mit einem Erbfall betrifft. Die Schenkung-
steuer soll verhindern, dass die Erbschaftsteuer durch eine Schenkung zu Lebzeiten 
umgangen wird. Sie sichert daher die gleichmäßige Besteuerung aller unentgeltlichen 
Vermögensübertragungen (vgl. Steuertipps für Erbschaften; Ministerium für Finanzen 
Baden-Württemberg).

M E R K E

Die Schenkungsteuer ist für die Gestaltungsberatung bedeutender, da die 
steuerlichen Folgen einer Schenkung besser plan- und gestaltbar sind als ein 
Vermögensübergang von Todes wegen. Zudem können unter Ausnutzung der 
alle zehn Jahre möglichen persönlichen Freibeträge regelmäßig Vermögens-
gegenstände übertragen werden, ohne dass hierbei eine Schenkungsteuer 
entsteht.

1 Allgemeines
1 Allgemeines

1.1 Grundsätzliches zur Erbschaft-/Schenkung-
steuer
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Die deutsche Erbschaftsteuer ist als Erbanfallsteuer ausgestaltet. Sie bemisst sich nach 
der durch den Erbfall eintretenden Bereicherung beim Erwerber. Dies ist in der Regel der 
Erbe bzw. der Beschenkte. 

Die Erbschaftsteuer erfasst damit die erhöhte steuerliche und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, die durch den Vermögenszugang beim Erwerber eingetreten ist (Bereiche-
rungsprinzip). Geht Vermögen auf mehrere Personen über, bemisst sich die Steuer nach 
dem Wert des jeweiligen Teilerwerbs. Entsprechendes gilt auch für die Schenkungsteuer.

Der Besteuerung unterliegt damit nur der Erwerb, den der Erbe bzw. der Beschenkte 
tatsächlich erhalten hat. Das System der Erbanfallsteuer berücksichtigt die verwandt-
schaftliche Beziehung eines Erwerbers zum Erblasser bzw. Schenker. Es erfolgt daher 
eine auf den Erwerber individuell abgestimmte Belastung durch entsprechende persön-
liche Freibeträge und durch einen gestaffelten Steuertarif. Bei einer Erbschaft ist jeder 
einzelne Erwerber Steuerschuldner für seinen Vermögensanfall. Bei einer Schenkung ist 
der Beschenkte und daneben der Schenker Steuerschuldner (vgl. Steuertipps für Erb-
schaften; Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg).

Im Gegensatz zur Erbanfallsteuer steht die Nachlasssteuer (z. B. in den USA). Diese 
erfasst das Vermögen des Erblassers und bemisst sich nach dessen Leistungsfähigkeit.

Im System des deutschen Steuerrechts wird die Erbschaftsteuer vorwiegend den Ver-
kehrssteuern zugerechnet, da sie den wirtschaftlichen Vorgang des Substanzübergangs 
besteuert. Die Erbschaftsteuer ist ebenso eine Personensteuer, da sie auf die Person 
des Erben bzw. Erwerbers zugeschnitten ist.

1.2  Erbschaftsteuerstatistik Deutschland 2018

 y 954.874 Sterbefälle; davon steuerpflichtig: 116.877 (= 12,24 %)
 y Steuerpflichtige Schenkungen: 28.971
 y Durch Erbfälle und Schenkungen übertragenes steuerpflichtiges Vermögen: 84,7 

Mrd. € (2016 = 108,8 Mrd. €)
 y Anteil Erbschaftsteuer: 85 %; Anteil Schenkungsteuer: 15 % (vgl. www.destatis.de)

Vermögensart Anteil

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 1,0 %

Grundvermögen 27,5 %

1.2 Erbschaftsteuerstatistik Deutschland 2018
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